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Betr: Steuerpflicht eines finnischen Missionars (EAS.400) 

Ein in Finnland ansässiger Missionar, der von seinem Arbeitgeber, einer finnischen 

Missionsgemeinschaft, in eine freie Christengemeinde in Österreich für eine 183 Tage im 

Kalenderjahr übersteigende Dauer entsandt wird, unterliegt gemäß Artikel 15 des DBA-

Finnland der österreichischen Besteuerung. Steuerpflichtig sind hiebei nicht nur die nach 

Österreich überwiesenen Bezugsteile, sondern sämtliche Vergütungen, die auf die in 

Österreich ausgeübte Tätigkeit entfallen. 

Falls von Parteienseite geltend gemacht wird, dass gemäß Artikel 16 des Abkommens 

Gehälter, die von finnischen Kirchengemeinden gezahlt werden, in Österreich von der 

Besteuerung freizustellen sind, müsste im Rahmen der erhöhten Mitwirkungspflicht bei 

Auslandsbeziehungen von Parteienseite der Nachweis erbracht werden, dass der finnische 

Arbeitgeber tatsächliche eine unter Artikel 16 des Abkommens fallende "Kirchengemeinde" ist. 

Dieser Nachweis könnte entweder durch eine Bestätigung der finnischen Steuerverwaltung 

oder durch eine Erklärung des finnischen Arbeitgebers in Verbindung mit einem Nachweis 

über die Besteuerung der betreffenden Gehaltsteile in Finnland erbracht werden. 
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